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Noch keine Gleichberechtigung
der Frau bei der Altersvorsorge
Zum Thema «Frau und soziale
Sicherheit» fand im November in
Basel ein Kongress der Demo-
kratischen Juristen der Schweiz
statt. Die Rechtsanwältin Brigitte
Pfiffner, die als juristische Mit-
arbeiterin am Eidgenössischen
Versicherungsgericht in Luzern
tätig ist, setzte sich dort mit den
AHV-Ansprüchen der (verheira-
teten) Frauen auseinander. Ihre
kritische Analyse wurde im «Ta-
ges-Anzeiger» publiziert. Wir
drucken diesen Bericht unge-
kürzt nach — das Thema ist tat-
sächlich wichtig genug!
Purikto Gleichberechtigung herrschen in
der schweizerischen Sozialversicherung
noch archaische Zustände. Die verheira-
tete Frau besitzt beispielsweise keinen
selbständigen Anspruch auf eine Alters-
rente. Sie kann zwar die Hälfte der Ehe-
paarrente verlangen — doch das gilt als
Ausnahme und nicht als Selbstverständ-
lichkeit. Eine eigene AHV-Vorsorge kann
die Ehefrau, egal ob Hausfrau oder be-
rufstätig, nicht begründen; verdient die
Ehefrau auch, so zahlt sie ihre AHV-Bei-
träge für die Allgemeinheit, denn ihr Lohn
hat auf die Höhe der Ehepaarsrente prak-
tisch keinen Einfluss. Gegenüber einer ge-
schiedenen Frau sind die Ungerechtigkei-
ten noch viel schwerwiegender: Bei der
Scheidung verliert sie praktisch alles, was

2

das Ehepaar während der Ehe an Alters-
Vorsorge erwirtschaftet hat. Und sie ver-
liert um so mehr, je länger sie «nur» im
Haushalt tätig gewesen ist.
Die 32jährige Frau Z., gelernte Verkäuferin,
Hausfrau und Mutter von zwei Kindern
lässt sich nach 10jähriger Ehe scheiden.
Die beiden Kinder, ein und drei Jahre alt,
stellt der Scheidungsrichter unter ihre el-
terliche Gewalt. In den ersten acht Jahren
nach der Scheidung kann die Frau keinem
Verdienst nachgehen, weil die Kinder noch
auf sie angewiesen sind.
Hat sie in den acht Jahren nach der
Scheidung, wie es die Regel ist, keine
AHV-Beiträge bezahlt, so wird sie dies im
Rentenalter nachhaltig zu spüren bekom-
men: Da sie eine Beitragslücke aufweist,
wird sie mit einer monatlichen Altersrente
vorliebnehmen müssen, die unter der Mi-
nimalrente von 550 Franken monatlich
liegen wird.

Teilrente kann umgangen werden
Bei besserer Kenntnis des Gesetzes hätte
Frau Z. eine solche Teilrente vermeiden
können. Die Beitragslücke wäre nämlich
nicht entstanden, hätte sie der AHV einen
jährlichen Mindestbeitrag von 200 Franken
entrichtet. Niemand hat sie indessen über
ihre Möglichkeiten aufgeklärt.
Doch auch dann wäre sie ihrer geringen
Beiträge wegen kaum wesentlich über die
Minimalrente hinausgekommen. Von einer
existenzsichernden Rente, wie sie die Ver-
fassung vorschreibt, kann keine Rede sein.
Eine verheiratete Frau wird demgegenüber
viel vorteilhafter behandelt, selbst wenn
sie ihre Berufstätigkeit bei der Heirat auf-
gegeben hat und kinderlos geblieben ist.
Als verheiratete Frau profitiert sie nämlich
von den stetigen Beitragszahlungen ihres



Ehemannes. Sie muss sich auch nicht —
wie ihre erwerbstätigen, alleinstehenden
Geschlechtsgenossinnen mit geringerem
Lohn — mit einer Minimalrente abfinden,
da der Verdienst eines Ehemannes AHV-
rechtlich auch der verheirateten Frau zu-
gute kommt.
Obwohl sie während ihrer Ehe weder
einem Erwerb nachging noch Betreuungs-
pflichten (Kindererziehung) erfüllte, wird
sie im Alter von 55 Jahren eine Zusatzren-
te (höchstens 330 Franken) erhalten, wenn
ihr Mann das Pensionsalter erreicht hat. Im
Alter von 62 Jahren hat sie gar Anspruch
auf die Hälfte der höchstmöglichen Ehe-
paarrente. Das sind 825 Franken.
Ein Vergleich dieser beiden Beispiele
zeigt, dass die geschiedene Frau, die Kin-
der grosszieht und zusätzlich zeitweise er-
werbstätig ist, in der AHV sehr viel
schlechter gestellt ist als die verheiratete,
nie erwerbstätig gewesene und keine Be-
treuungspflichten erfüllende Ehefrau. Eine
respektable Solidarität also gegenüber den
nicht berufstätigen Frauen, die im traditio-
nellen Ehestand leben. Der Ehemann, der
ja eigentlich direkter Nutzniesser der un-
entgeltlichen Dienstleistungen der Ehefrau
ist, zahlt an die AHV gleich viel, wie wenn
er ledig wäre. Trotzdem kann er mit seinen
Beiträgen eine Ehepaarrente auslösen. Die
einseitige und undifferenzierte Privilégié-
rung der verheirateten Frau, die nur ein-
fach deshalb besteht, weil sie verheiratet
ist, wird zunehmend kritisiert. Nicht der
Gedanke der Solidarität unter den Versi-
cherten wird dabei in Frage gestellt, son-
dem deren einseitige Ausrichtung. Von So-
lidarität ist in der Altersversicherung dann
zum Beispiel nichts zu spüren, wenn es
darum geht, die früheren Hausarbeitslei-
stungen einer geschiedenen Frau zu hono-
rieren.

Keine Beitragslücke —
und doch Minimalrente
Ein Beispiel: Die 55jährige Frau R. M.,
ehemalige Kindergärtnerin, und Herr T. M.,
60jährig, Automechaniker, lassen sich nach
langer Ehe scheiden. Frau R. M. arbeitete
vor ihrer Heirat fünf Jahre lang auf ihrem
Beruf. Sie hat vier Kinder grossgezogen
und den Haushalt geführt und war während
der ganzen Ehe nicht berufstätig. Nach
ihrer Scheidung findet sie sofort eine Teil-
zeitstelle in einem Büro, wo sie während
sieben Jahren bis zu ihrem 62. Altersjahr
arbeitet.

Zwar wird Frau R. M. keine Beitragslücke
aufweisen, denn ihre vergangenen Ehe-
jähre werden ihr als Beitragsjahre ange-
rechnet. Dennoch wird sie eine minimale
einfache Altersrente in der Höhe von etwas
mehr als 550 Franken monatlich erhalten,
da die Rente einer geschiedenen Frau aus-
schliesslich aufgrund ihrer eigenen AHV-
Beiträge berechnet wird. Eigene Beiträge
leistete Frau R. M. jedoch nur während der
fünf Jahre vor der Heirat und der sieben-
jährigen Teilzeitarbeit.
Ihr geschiedener Mann hingegen, der zeit-
lebens AHV-Beiträge bezahlt hat, wird die
Maximalrente von 1100 Franken beziehen.
Erst wenn er gestorben ist, kann Frau R.
M. von seinen Beiträgen profitieren, weil
die geschiedene Frau von diesem Zeit-
punkt an der Witwe gleichgestellt ist und
die Beiträge des geschiedenen Ehemannes
wieder mitberechnet werden.

Witwenrente muss beantragt werden
Diese Rentenerhöhung wird ihr aber von
der Ausgleichskasse nicht automatisch
ausgerichtet. Sie muss vielmehr beantragt
werden.
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Aus Rechtsunkenntnis unterlassen geschie-
dene Frauen diesen Antrag auf Witwen-
rente häufig.
Das erwähnte, keineswegs seltene Beispiel
verdeutlicht, wie ungerecht in der AHV
Solidaritätsleistungen verteilt werden.
Pointiert ausgedrückt: Hausarbeit wird von
der Sozialversicherung nur dann honoriert,
wenn die Frau in der Ehe bleibt. Scheidet
sie, so wird ihre langjährige Arbeit in der
Ehe — Hausarbeit und Kindererziehung —
von der Sozialversicherung nachträglich
als praktisch wertlos erklärt.

Die am Beispiel der geschiedenen und der
verheirateten, nichterwerbstätigen Frau il-
lustrierte gesetzliche Regelung wider-
spricht dem zeitgemässen (und in der Wis-
senschaft nicht mehr bestrittenen) Grund-
gedanken der Sozialversicherung. Diese
soll anstelle des früheren Grossfamilien-
Verbandes dort einspringen, wo aus Krank-
heits-, Invaliditäts-, Altersgründen u. a.
keine Erwerbstätigkeit möglich ist, oder,
wo eine Berufstätigkeit wegen Verrichtens
von Betreuungspflichten (Erziehung von
Kindern, Pflege von Verwandten) ausge-
schlössen ist.

Gemeinhin wird von geschiedenen Män-
nern kritisiert, Frauen würden bei der
Scheidung — mindestens in finanzieller
Hinsicht — bevorzugt. Dies mag oft zu-
treffen, ist aber eine Konsequenz davon,
dass Frauen bei Heirat bzw. bei Geburt
des ersten Kindes zugunsten der Familie
auf ihre Berufstätigkeit (und Aufstiegschan-
cen) verzichten und somit in Kauf nehmen,
den beruflichen Anschluss zu verpassen.

Man(n) kann nicht von Ehefrauen einerseits
dieses Verhalten erwarten und ihnen an-
derseits später vorwerfen, sie könnten sich
mangels Ausbildung und beruflichen

Durchsetzungsvermögens kaum selber un-
terhalten.
Mögen Frauen auch diese kritisierten ho-
hen Unterhaltsbeiträge vom Scheidungs-
richter zugesprochen bekommen, so gera-
ten sie spätestens im Rentenalter in eine
meist ausgesprochen schlechte finanzielle
Lage. Denn mit der Scheidung verliert die
ehemalige Hausfrau und Mutter praktisch
sämtliche Ansprüche an die soziale Siehe-
rung, die während der Ehe (formell) vom
Mann erworben wurde.
Noch prekärer ist die Regelung für die ge-
schiedene Frau bei der zweiten Säule, d. h.
bei der beruflichen Vorsorge. Sie muss sich
meist mit einer einmaligen Scheidungsab-
findung begnügen, deren Höhe in keinem
Verhältnis steht zu den Leistungen, die sie
durch Hausarbeit zugunsten der Familie er-
bracht hat.
Erstaunlich ist diese Ordnung zuungunsten
der geschiedenen Frauen um so mehr, als
deren Zahl stetig wächst: 1977 wurden in
der Schweiz rund 33 000 Ehen geschlossen
und etwa 10 500 — also fast ein Drittel —
geschieden. Man wird angesichts dieser
Zahlen nicht darum herumkommen, auch in
der Sozialversicherung nach gerechteren
Lösungen für Geschiedene zu suchen.

Die Bereitschaft zur Ehe belohnt
Die geltende, ausnahmslose Privilegierung
der nichterwerbstätigen Ehefrau wird da-
mit begründet, man wolle ihre Arbe/f als
Hausfrau und Mutter belohnen. Man muss
jedoch an dieser Begründung zweifeln.
Denn wollte man damit wirklich den Wert
von Hausarbeit und Kindererziehung schät-
zen, müsste die geschiedene Frau, die
ebensolche Haus- und Betreuungsarbeit
geleistet hat, dieselbe Anerkennung finden.
Der Vergleich mit der kinderlosen, nicht
berufstätigen Ehefrau macht deutlich, c/ass
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Zwischen Stuhl und Bank
Wer nicht in gesetzlich vorgesehener
Rollenteilung lebt, fällt bei der heutigen
Sozialversicherungsordnung buchstäb-
lieh zwischen Stuhl und Bank — so etwa
die Partner einer «Hausmannsehe»: Die
Eltern zweier Kinder, die sich darauf
einigten, dass nicht die berufstätige
Frau sondern der Mann während zehn
Jahren den Haushalt und die Kinderer-
Ziehung besorgt, v/erden ihre alterna-
tive Lebensart spätestens im Renten-
alter büssen müssen.

Anspruch auf eine Ehepaaraltersrente
kann nämlich nur der Ehemann erhe-
ben. Die Höhe dieser Rente richtet
sich ausschliesslich nach se/'nen ße/'-
tragsjahren. Wenn es der Ehemann
versäumt, die jährlichen Minimalbei-
träge von 200 Franken zu bezahlen,
weist er eine zehnjährige Beitragslük-
ke auf.

Das Ehepaar wird in diesem Fall keine
volle Ehepaaraltersrente (1650 Fran-
ken) bekommen, obwohl die Ehefrau
während dieser Zeit AHV-Beiträge be-
zahlt hat. Auch ihre Teilrente wird des-
halb unter 825 Franken zu liegen kom-
men.

Das Gesetz sieht zwar vor, dass der
Lohn der Ehefrau zur Aufstockung der
Ehepaaraltersrente mitberechnet wer-
den kann, wenn das Einkommen des
Mannes nicht für eine Maximalrente
ausreicht. Die berufstätige Ehefrau kann

aber ihrem Ehemann keine sogenann-
ten Beitragslücken füllen, wie dies um-
gekehrt der Fall ist: Wenn die verhei-
ratete Frau nicht arbeitet, werden diese
Jahre nicht als Beitragslücke gewertet.

Seit 1973 gibt es eine M/'/cferung: Wenn
die einfache Rente, welche die Ehe-
frau aufgrund ihrer Berufstätigkeit aus-
lösen würde, höher ausfällt, als die
Teilrente des Ehepaars, wird diese hö-
here Rente ausgerichtet. Diese beträgt
aber höchstens 1100 Franken (maxi-
male Ehepaarsrente wäre 1650 Fr.).

Pikant an dieser Regelung ist, dass
auch diese Rente, obwohl vom Frauen-
lohn begründet, juristisch als Ehe-
paarsrente gilt, somit dem Mann zu-
steht.

Der verheiratete Hausmann tut gut dar-
an, Beitragslücken zu vermeiden, indem
er jährliche Sozialversicherungsbeiträge
von mindestens 200 Franken entrichtet;
im Gegensatz zur nichterwerbstätigen,
verheirateten Hausfrau ist er nämlich
nicht von der Beitragspflicht befreit.

Das ist nicht der einzige Nachteil, den
ein rollentauschendes Ehepaar auf sich
nehmen muss. Stirbt die erwerbstätige
Frau als Ernährerin, so bekommt der
Hausmann ke/'ne W/'five/renfe, obwohl
die Frau während ihrer Berufstätigkeit
dafür Beiträge bezahlen musste.

ßr/g/'ffe Pf/'f/ner



/a/cf/sc/7 n/'chf d/'e ßausanbe/7 der Frau, son-
der/7 deren ßere/fscfraff zur Ehe de/odnf
w/rd.
Eine Verbesserung der Stellung des ge-
schiedenen Ehepartners, der während der
Ehe Hausarbeit leistete, ist nötig. Es wird
unumgänglich sein, jeder erwachsenen
Person einen eigenständigen Rentenan-
spruch zuzuerkennen, der die Hausarbeit
angemessen berücksichtigt und zudem, wie
das die Bundesverfassung vorsieht, exi-
stenzsichernd ist. Die bevorstehende 10.
AHV-Revision, welche der Stellung der
Frau in diesem Versicherungswerk gewid-
met sein wird, sollte dies berücksichtigen.
Fordert man gerechtere Rentenansprüche
für die geschiedene Ehefrau, so wird ei-
nem oft entgegengehalten, durch solche
Massnahmen würden den sowieso schon
zu häufigen Scheidungen nur noch Vor-
schub geleistet. Diese Argumentation zeigt,
dass der geschiedenen Frau (noch) allzu
sehr mit erhobenem Zeigfinger begegnet
wird und in Kategorien gedacht wird, wel-
che weder im Scheidungs- noch im Sozial-
versicherungsrecht, sondern höchstens im
Strafrecht ihren Platz haben.

ßr/g/ffe Pf/ffner

BIGA-Empfehlungen
zur Teilzeitarbeit
Der nac/7/o/gende Arf/ke/ von P/fa Gass-
mann erscf?/'e/7 kürz//c/7 m der Ze/fung des
VßTL (Verband der Arbe/fnebmer /'n ßan-
de/s-, Transport- und Lebensm/ffe/befr/e-
ben der Scbwe/'zJ. Te/7ze/'farbe/f /'sf für
Frauen aus nabe//'egenden Gründen ganz
besonders a/due//. VV/'r drucken d/'ese auf-
scbfussre/'cben Ausführungen /'n? Worf/auf
nach, we/7 s/'e e/ner bre/ïeren Leser/nnen-
schaff von A/ufzen se/'n können.

Über 360 000 Personen in der Schweiz
beziehungsweise gut 10 Prozent aller Ar-
beitnehmer in unserem Land sind Teilzeit-
beschäftigte. Angesichts dieser grossen
Bedeutung der Teilzeitarbeit für unser
Land und weil die Teilzeitarbeit eine Ar-
beitsform mit sehr differenziert gelagerten
Problemen ist, wurde im Herbst 1979 auf
Anregung des Bundes Schweizerischer
Frauenorganisationen (BSF) eine Arbeits-
gruppe gegründet, um die wirtschaftlichen
und rechtlichen Aspekte zu analysieren.
Die Arbeitsgruppe unter Leitung des Bun-
desamtes für Industrie, Gewerbe und Ar-
beit gehörten Arbeitgebervertreter, Arbeit-
nehmervertreter, Berufsverbände, Frauen-
Organisationen sowie interessierte Amts-
stellen an. So waren unter anderem der
Schweizerische Gewerkschaftsbund und
auch der VHTL in der Arbeitsgruppe ver-
treten.

Definition der Teilzeitarbeit
Eine allgemeingültige Umschreibung des
Begriffes Teilzeitarbeit gibt es nicht. Man
findet in der Gesetzgebung, in der Litera-
tur, in gesamtarbeitsvertraglichen Rege-
lungen, in der Statistik, in der Sozialver-
Sicherung usw. unterschiedliche Abgren-
zungskriterien. In der schweizerischen Ge-
setzgebung gibt es einzig im Obligatio-
nenrecht in Art. 319 Absatz 2, eine geeig-
nete Umschreibung der Teilzeitarbeit. In

Anlehnung an diese hat die Arbeitsgruppe
beschlossen, ihren Untersuchungen fol-
genden Begriff der Teilzeitarbeit zugrunde
zu legen:
Durch den Teilzeitarbeitsvertrag verpflich-
tet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit zur regelmässigen
Leistung von stunden-, halbtags- oder ta-
geweiser Arbeit im Dienste des Arbeit-
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